
 

 
Beschluss des Kooperationsausschusses 

 

lfd. Nr. 03/2026 

 
 

Gegenstand Vereinbarung des Landes Hamburg und des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales (BMAS) über die Schwerpunkte der Arbeits-

markt- und Integrationspolitik in der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende auf Landesebene nach § 18b Abs. 1 Satz 3 SGB II 

 

Ziel: Entwicklung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung (BfUH) 

 

 

Beschlusstext Für das Jahr 2026 sind im Bundeshaushalt für die Beteiligung des Bundes 

an den Leistungen für Unterkunft und Heizung 13 Milliarden Euro vorgese-

hen. Der Ansatz im Haushaltsplan in der Freien und Hansestadt Hamburg 

für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, Leistungsbereich SGB II, be-

trägt für das Jahr 2026 rund 851 Millionen Euro. 

 

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den 

Leistungen für Unterkunft und Heizung. Im Jahr 2026 beträgt der Startwert 

für die Beteiligung des Bundes entsprechend § 2 Abs. 2 BBFestV derzeit 

72,7 Prozent.  

 

Wie für 2025 vereinbart, soll auch für 2026 insbesondere die Ergänzungs-

größe K1E1 – Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und 

Heizung – in ihrer Entwicklung für das Land Hamburg beobachtet und hin-

sichtlich der Steuerungsmöglichkeiten analysiert werden. Die Ergänzungs-

größe misst die Veränderung der Hilfebedürftigkeit von Bedarfsgemein-

schaften, indem sie die Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bedarfs-

gemeinschaften eines Jobcenters im Bezugsmonat ins Verhältnis zum ent-

sprechenden Vorjahresmonatswert setzt. 

 

Die Regionaldirektion Nord wird durch das BMAS über diesen Beschluss 

des Kooperationsausschusses informiert und gebeten, diese Vereinbarung 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2022/0201-0300/235-22.pdf?__blob=publicationFile&v=1


 

bei der Umsetzung der Grundsicherung auf Landesebene in der gemein-

samen Einrichtung zu berücksichtigen und das Jobcenter darüber zu infor-

mieren. 

 

Der Kooperationsausschuss wird sich gemäß § 18b Abs. 1 SGB II über die 

Entwicklung in der gemeinsamen Einrichtung mindestens zu folgenden 

Terminen durch das Jobcenter team.arbeit.hamburg unterrichten lassen: 

 

• 2 Wochen vor der Sitzung des Kooperationsausschusses zur Ent-

wicklung in der gemeinsamen Einrichtung und insbesondere zu 

ausgewählten erfolgreichen Maßnahmen und Steuerungsaktivitä-

ten. 

 

 

 

Berlin, den 26.02.2026  Hamburg, den 20.02.2026 

Ort, Datum  

Stefan Marx 
 

Ort, Datum  

Dornquast 
Vertreter des BMAS  Vertreter der BWAI 

 
 

 


